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Neuregelung des Betreuungs-
rechts zum 01.01.2023

RAin Andrea Pfundstein, Nürnberg
Bereits im Mai 2021 wurde das Gesetz 
zur Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts beschlossen (Bundes-
gesetzblatt Teil I S. 882)1. Das Betreu-
ungsrecht ist nun formal in eine neue 
Struktur des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) eingefügt. Inhaltlich wird das 
Selbstbestimmungsrecht der bzw. des 
Betreuten noch stärker berücksichtigt. 
Die neuen Regelungen in den §§ 1814 
ff. BGB2 gelten seit dem 01.01.2023, 
mit Übergangsbestimmungen auch für 
bereits laufende Betreuungen. 
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BGH hebt OLG Bremen-Urteil 
zur „wohlüberlegten Entschei-
dung“ auf

RAin Andrea Pfundstein, Nürnberg
Mit dem BDAktuell JUS-Letter Juni 2022 
hatten wir über das Urteil des OLG 
Bremen vom 25.11.2021 (Az. 5 U 63 / 
20) zur Bedenkzeit zwischen Risikoauf-
klärung und OP-Einwilligung berichtet. 
Der VI. Zivilsenat des BGH hat in seiner 
Verhandlung am 20.12.2022 (Az. VI ZR 
375 / 21) festgestellt, dass dem Patienten 
in diesem Fall eine ausreichende Be-
denkzeit zwischen Aufklärungsgespräch 
und Abgabe der Einwilligung gewährt 
wurde. Das Urteil wurde insoweit auf-
gehoben und zur weiteren Verhandlung 
an die Vorinstanz zurückverwiesen, die 
dabei an die rechtliche Beurteilung des 
BGH gebunden ist (§ 563 Abs. 2 ZPO). 
Das am 08.02.2023 veröffentlichte 1 https://dip.bundestag.de/vorgang/.../267744

Die wichtigsten Regelungen in der neuen Struktur
Betreuerbestellung / Voraussetzungen § 1896 BGB a.F. § 1814 BGB n.F.

Umfang der Betreuung / Aufgabenkreise § 1896 BGB a.F. § 1815 BGB n.F.

Pflichten der Betreuerin bzw. des Betreuers /  
Wünsche der bzw. des Betreuten

§ 1901 BGB a.F. § 1821 BGB n.F.

Vertretungsmacht der Betreuerin bzw. des Betreuers § 1902 BGB a.F. § 1823 BGB n.F.

Einwilligungsvorbehalt § 1903 BGB a.F. § 1825 BGB n.F. 

Patientenverfügung, Behandlungswünsche oder 
mutmaßlicher Wille der bzw. des Betreuten

§ 1901 a BGB a.F. § 1827 BGB n.F.

Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens § 1901 b BGB a.F. § 1828 BGB n.F.

Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen 
Maßnahmen

§ 1904 BGB a.F. § 1829 BGB n.F.

Freiheitsentziehende Unterbringung u. freiheits-
entziehende Maßnahmen

§ 1906 BGB a.F. § 1831 BGB n.F.
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wenn die Gesundheitssorge zum Auf-
gabenkreis der rechtlichen Betreuung 
gehört. 

Aufklärung und Einwilligung
Ob eine betreute Patientin oder ein be-
treuter Patient selbst in eine medizinische 
Maßnahme einwilligen kann oder nicht, 
entscheiden allein die behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte. Rechtlich maßgeb-
lich ist vorrangig die Einwilligung der Pa-
tientin oder des Patienten selbst (§ 630 d  
Abs. 1 Satz 1 BGB). Kann die betreute 
Person selbst einwilligen, muss die Be- 
treuerin bzw. der Betreuer dazu gar keine 
Stellungnahme abgeben. Dies gilt auch 
für die ärztliche Aufklärung: Grundsätz-
lich ist die Patientin bzw. der Patient 
unabhängig von potenziell be stehender 
Einwilligungsunfähigkeit aufzuklären, sie  
bzw. er ist die erste Ansprechperson für 
die Ärztinnen und Ärzte. Nur wenn die 
Patientin bzw. der Patient selbst nicht 
mehr einwilligen kann, ist die Betreuerin 
bzw. der Betreuer aufzuklären (so der 
Wortlaut in § 630 e Abs. 4 BGB). Es reicht 
also nicht aus, im Falle einer Betreuung 
im Bereich Gesundheitssorge sogleich 
und ausschließlich die Einwilligung der  
Betreuerin bzw. des Betreuers einzu-
holen. Das Mittel der Stellvertretung der  
Betreuerin bzw. des Betreuers für seine 
betreute Person darf nur eingesetzt wer- 
den, soweit es – ersichtlich an dem Wort-
laut in § 1821 Abs. 1 letzter Halbsatz  
n.F. BGB – „erforderlich“ ist.

Die Patientenverfügung
Der Gesetzgeber hat die Rahmenbe-
dingungen dafür geschaffen, dass eine 
Patientenverfügung in Zukunft noch 
konsequenter beachtet wird. Gesetzlich 
versicherte Patientinnen und Patienten 
können auf ihrer Gesundheitskarte die 
Information hinterlegen, dass eine Pa-
tientenverfügung oder eine Vorsorgevoll-
macht existiert und wo sie aufbewahrt 
wird. Im Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer (ZVR)3 können un- 
abhängig voneinander Patientenver fü-
gungen, Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung registriert werden.

Ärztinnen und Ärzte können nun über 
die Telematik infrastruktur in das Zentrale 
Vorsorge register Einsicht nehmen, wenn 

Kernaussage der Reform
Alle Neuerungen heben den Willen der 
betreuten Patientin bzw. des betreuten 
Patienten noch stärker hervor als es bis-
her schon der Fall war. Das Selbstbestim-
mungsrecht und die Wünsche der bzw. 
des Betreuten sind nun maßgeblich, 
nicht deren bzw. dessen „Wohl“, das die 
Betreuerin bzw. der Betreuer festzustel-
len hatte. Im Gegensatz zur bisherigen 
Aussage in § 1901 BGB a.F., in der es 
hieß „…der Betreuer hat die Angelegen-
heiten des Betreuten so zu besorgen, wie 
es dessen Wohl entspricht“, formuliert 
nun die zentrale neue Bestimmung in  
§ 1821 BGB:

(1) 1Der Betreuer nimmt alle Tätigkeiten 
vor, die erforderlich sind, um die Ange-
legenheiten des Betreuten rechtlich zu 
besorgen. 2Er unterstützt den Betreuten 
dabei, seine Angelegenheiten rechtlich 
selbst zu besorgen, und macht von sei-
ner Vertretungsmacht nach § 1823 nur 
Gebrauch, soweit dies erforderlich ist.

(2) 1Der Betreuer hat die Angelegenhei-
ten des Betreuten so zu besorgen, dass 
dieser im Rahmen seiner Möglichkeiten 
sein Leben nach seinen Wünschen 
gestalten kann. 2Hierzu hat der Betreuer 
die Wünsche des Betreuten festzustellen. 
3Diesen hat der Betreuer vorbehaltlich 
des Absatzes 3 zu entsprechen und den 
Betreuten bei deren Umsetzung recht-
lich zu unterstützen. 4Dies gilt auch für 
die Wünsche, die der Betreute vor der 
Bestellung des Betreuers geäußert hat, es 
sei denn, dass er an diesen Wünschen 
erkennbar nicht festhalten will.

Die rechtliche Betreuung ist also vor-
rangig eine Unterstützung der betreuten 
Person, damit sie bei der Besorgung ihrer 
Angelegenheiten selbst bestimmen und 
handeln kann. Die Betreuerin bzw. der 
Betreuer muss alles Nötige unterneh-
men, um die betreute Person bei einer 
eigenständigen Willenserklärung oder 
Einwilligung in eine medizinische Maß-
nahme zu unterstützen. Auch wenn dies 
schon vor der Reform so gegolten hat, 
ist festzuhalten: Die Einrichtung einer 
Betreuung führt nicht automatisch zu 
einem Verlust der Einwilligungsfähigkeit, 
gerade auch nicht in gesundheitlichen 
Angelegenheiten. Dies gilt auch dann, 

eine dringende medizinische Behand-
lung an steht, über deren Einwilligung 
eine Entscheidung getroffen werden 
muss. Die Ärztinnen und Ärzte können 
somit bei einwilligungsunfähigen Patien-
tinnen und Patienten, für die sonst keine 
Ansprechperson greifbar ist, schneller an  
Informationen gelangen, ob und wenn 
ja wer als bevollmächtigte Person oder 
Betreuerin bzw. Betreuer für diese Ent-
scheidung kontaktiert werden kann.

Die Vorgaben für die rechtliche Ver-
bind lichkeit von Patientenverfügungen 
haben sich nicht geändert. Die Behand - 
lungssituation und die ärztliche Be- 
handlungsmaßnahme, für die die Ein- 
willigung benötigt wird, müssen hinrei-
chend konkret beschrieben sein4. Die 
Betreuerin bzw. der Betreuer hat wie 
bisher den Auftrag, dem Patientenwillen 
Geltung zu verschaffen und sich bei den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten für 
die Umsetzung des festgelegten Willens 
der Patientin bzw. des Patienten einzu-
setzen. Erfüllt die Patientenverfügung 
nicht die rechtlichen Voraussetzungen 
zur unmittelbaren Umsetzung, dient sie 
der Betreuerin bzw. dem Betreuer doch 
als Leitfaden bei der Ermittlung der Be-
handlungswünsche der betreuten Person 
oder der Feststellung des mutmaßlichen 
Patientenwillens.

Freiheitsentziehende Maßnahmen
Der Gesetzeswortlaut stimmt nahezu 
wortgenau mit der Alt-Regelung in § 1906  
a.F. BGB überein, einzig das „Wohl des 
Betreuten“ wurde wegen des Schwer-
punkts auf das Selbstbestimmungsrecht 
und die Wünsche der Patientinnen und 
Patienten gestrichen; die Regelung für 
die Bevollmächtigte bzw. den Bevoll-
mächtigen wurde formal gekürzt, gilt 
inhaltlich aber unverändert. Die Beur-
teilung der Frage, ob und ab welchem 
Zeitpunkt eine aufklärungs- und einwil-
ligungspflichtige freiheitsentziehende 
Maßnahme gegeben ist, hat sich durch 
das Reformgesetz nicht verändert.

2 https://www.buzer.de/gesetz/6597/b18011.htm
3 https://www.vorsorgeregister.de/
4 Biermann E: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 

und Betreuung – Aktuelle Urteile des BGH. Anästh 
Intensivmed 2019;60:273–283. DOI: 10.19224/
ai2019.273
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Betreuerrolle
Betreute Personen müssen von Anfang 
an besser über die Entscheidung, ob und 
wie eine Betreuung für sie eingerichtet 
werden soll, informiert und eingebun-
den werden. Die Pflichten der Betreuer- 
innen und Betreuer wurden mit dem 
Reformgesetz neu ge fasst. Sie müssen 
in persönlichem Kon takt zu ihren Be-
treuten stehen, sich regelmäßig einen 
persönlichen Eindruck von ihnen ver-
schaffen und ihre Angelegenheiten mit 
ihnen besprechen. Das beinhaltet auch 
das Gespräch über eine anstehende 
Behandlung, sodass die Betreuerin bzw. 
der Betreuer den behandelnden Ärztin-
nen und Ärzten Informationen über den 
Wissensstand der betreuten Person und 
ihre bzw. seine Einschätzung über deren 
Einwilligungsfähigkeit geben kann. Die 
Entscheidung, ob eine für die rechtlich 
zulässige Versorgung und Behandlung 
notwendige Einwilligungsfähigkeit tat- 
sächlich vorliegt, obliegt jedoch den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten.

Dass eine sog. Bestallungsurkunde er- 
teilt wird, mit welcher der Betreuerin 
bzw. dem Betreuer die Vertretungsbe-
fugnis in allen Angelegenheiten über-
tragen wird, ist nun unzulässig. Dem 
Ziel der Unterstützung wird auch da - 
durch Rechnung getragen, dass die 
Tätigkeit auf nurmehr einen oder ggf. 
mehrere Aufgabenbereich(e) begrenzt 
wird. Für Berufsbetreuerinnen und -be-
treuer gilt eine Pflicht zur Registrierung 
und dem Nachweis von Sachkunde in 
einem Mindestmaß. Für ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer wie z. B. Fa-
milienangehörige von Patientinnen und 
Patienten gelten diese Regelungen nicht. 

Hier gilt weiterhin: Ärztinnen und Ärzte 
müssen den Beteiligten in der Kom-
munikation nahe bringen, dass es ihre 
Aufgabe ist, den Willen des von ihnen 
betreuten Menschen umzusetzen, sei es 
durch Befolgung der Patientenverfügung, 
von bekannt gewordenen Behandlungs-
wünschen oder dem mutmaßlichen 
Willen der Patientinnen und Patienten.

Buchung von Minusstunden – 
wann ist dies zulässig?

RAin Vera Sperber, Nürnberg

Vertragliche Vereinbarung erfor-
derlich
In einem Arbeitszeitkonto wird festge-
halten, in welchem Umfang die Ar-
beitnehmer ihre vertraglich vereinbarte 
Verpflichtung zur Arbeitsleistung erfüllt 
haben (Plusstunden) oder noch erfül-
len müssen (Minusstunden). 

Der Arbeitgeber darf das auf einem 
Arbeitszeitkonto ausgewiesene Zeitgut-
haben nur aufgrund einer konkreten 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung mit 
Minusstunden verrechnen. Die der Füh - 
rung des Arbeitszeitkontos zugrunde 
liegende Vereinbarung, also 
• der Arbeitsvertrag, 
• eine Betriebs- oder Dienstverein - 

barung oder
• ein arbeitsvertraglich in Bezug 

genommener oder direkt anwend-
barer Tarifvertrag, wenn dieser eine 
durchschnittliche bzw. regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit mit 
Ausgleichszeitraum vorsieht,

muss dem Arbeitgeber die Möglichkeit 
dazu eröffnen.5 In diesem Fall muss auch 
geregelt werden, innerhalb welchen 
Ausgleichszeitraums die vereinbarte re - 
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit er- 
 reicht sein muss. Die bloße Nutzung 
eines elektronischen Zeiterfassungssys-
tems stellt kein solches Arbeitszeitkonto 
dar. Ohne gesonderte Vereinbarung dient 
es lediglich der Dokumentation der ge - 
leisteten Arbeit z. B. für die Arbeits-
schutzbehörden. 

Keine Minusstunden bei arbeit-
geberseitigem Annahmeverzug 
Fallbeispiel
Ein Anästhesist ist in einer vertragsärzt-
lichen Praxis als angestellter Arzt tätig 
und führt Anästhesien in kooperierenden 
OP-Zentren durch. Sein Arbeitsvertrag 
beinhaltet eine regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit von 31 Stunden, ein 
Tarifvertrag kommt nicht ergänzend zur 
Anwendung, ein Betriebsrat existiert 
nicht. Die Dienstplaneinteilung erfolgt 
meist zur Monatsmitte für den Folge-

monat, wobei kurzfristige Änderungen 
z. B. bei krankheitsbedingten Ausfällen 
die Re gel sind. Mit dem Arbeitgeber 
ist ein Arbeitszeitkonto vereinbart. In 
letzter Zeit kommt es immer häufiger  
vor, dass der Anästhesist erst am Morgen 
des OP-Tages erfährt, dass nicht genü-
gend Assistenzpersonal zur Verfügung 
steht und der gesamte OP-Tag daher 
ausfällt. Oft erscheinen Patientinnen 
und Patienten nicht zur angemeldeten 
OP oder es finden so wenige OPs am 
Tag statt, dass nicht der ganze Arbeitstag 
ausgefüllt werden kann. Der Anästhe-
sist wird dann vom Arbeitgeber nach 
Hause geschickt. Die fehlenden Stunden 
werden im Arbeitszeitkonto als Minus-
stunden gebucht. Ist dies rechtens?

Existiert keine genauere Regelung der  
Arbeitszeit, ist der Arbeitgeber im Rah - 
men seines Direktions- oder Weisungs-
rechts (§ 106 Gewerbeordnung – GewO) 
berechtigt, die konkrete Lage und Dauer 
der täglichen Sollarbeitszeit nach billi-
gem Ermessen festzulegen. Dies erfolgt 
durch die Einteilung in den Dienstplan 
und „konkretisiert“ die Arbeitspflicht. 
Der Arbeitgeber kann eine einmal er-
teilte Weisung – also auch aufgestellte 
Dienstpläne – wieder zurücknehmen 
oder ändern. Dies gilt aber nicht schran-
kenlos. Soweit Betriebsvereinbarungen 
oder Tarifverträge keine anderweitigen 
Regelungen festlegen, wird der Ar-
beitgeber eine Ankündigungsfrist von 
mindestens 4 Tagen einhalten müssen. 
Das Arbeitsgericht Berlin6 zog hier 
die 4-Tagesfrist für die sog. „Arbeit auf 
Abruf“ aus § 12 Abs. 3 S. 2 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) entsprechend 
heran. 

Im Fallbeispiel hat der Arbeitgeber durch  
die Einteilung im Dienstplan die vertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeit „konkreti-
siert“.

Durch die Einteilung im Dienstplan 
wird die vertraglich vereinbarte Ar-
beitspflicht „konkretisiert“. Es gilt die 
4-Tages-Frist des § 12 Abs. 3 S. 2 TzBfG 
entsprechend, sodass keine kurzfristigen 
Änderungen mehr möglich sind. 

5 Bundesarbeitsgericht – BAG, Urteil vom 21.03.2012, 
Az.: 5 AZR 676/11; vgl. auch LAG Nürnberg, Urteil 
vom 19.05.2021, Az.: 4 Sa 423/20

6 Urteil vom 05.10.2012, Az.: 28 Ca 10243/12
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Der Arbeitgeber hat die Arbeitsleistung 
damit vertragswidrig nicht abgerufen, 
sodass die Voraussetzungen des sog. 
„Annahmeverzugs“ (§ 615 S. 1 BGB) 
vorliegen. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei die sog. Betriebsrisikolehre 
der Rechtsprechung. Der Arbeitgeber 
hat das Risiko des Arbeitsausfalls zu 
tragen, soweit er die Belegschaft aus 
betrieblichen Gründen verschuldet oder 
unverschuldet nicht beschäftigen kann 
(Betriebsrisiko) oder die Fortsetzung des  
Betriebes wegen Auftrags- oder Absatz - 
mangels wirtschaftlich sinnlos wird (Wirt-
schaftsrisiko). Könnte der Arbeitgeber in 
einem Fall wie diesem „Minusstunden“ 
in das Arbeitszeitkonto einstellen und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit nehmer 
da mit zur Nacharbeit verpflichten, 
würde dies bedeuten, dass er sein Be-
triebsrisiko letztendlich auf sie abwälzt. 
Dies ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts unzulässig. Der 
Arbeitgeber darf keine Minusstunden in 
das Arbeitszeitkonto einstellen. 

Fallvariante 1: Gäbe es einen Betriebs-
rat, müsste dieser nicht nur jedem 
Dienstplan, sondern auch jeder Ände-
rung eines Dienstplans zustimmen (§ 87 
Abs. 1 Nr. 2 Betriebsverfassungsgesetz – 
BetrVG). Da dies im Einzelfall praktisch 
kaum umsetzbar ist, legen Arbeitgeber 
und Betriebsrat in Betriebsvereinbarun-
gen in der Regel von vornherein „Spiel - 
regeln“ fest, wie mit kurzfristigen Än-
derungen umgegangen wird. Ein Blick 
in die Betriebsvereinbarung ist also un-
abdingbar.

Fallvariante 2: Wäre im Betrieb des Ar-
beitgebers der TV-Ärzte / VKA anwend-
bar, dürfte der Dienstplan noch geändert 
werden, wenn diese Änderung in der 
Person einer Ärztin bzw. eines Arztes 
begründet ist oder auf nicht vorherseh-
baren Umständen beruht (vgl. § 10 Abs. 
11 S. 3 TV-Ärzte /VKA). Der Betriebsrat 

müsste jedoch der Änderung zustimmen 
(§ 10 Abs. 11 S. 4 TV-Ärzte /VKA). Die 
Prüfung tarifvertraglicher Regelungen ist 
daher immer geboten. 

Fallvariante 3: Wäre bereits früher als 
vier Tage vor dem OP-Tag klar gewesen, 
dass die Operationen nicht stattfinden 
können, hätte der Arbeitgeber den 
Dienstplan noch ändern und auch Mi-
nusstunden in das Arbeitszeitkonto ein-
stellen dürfen. Er hätte dann aber Sorge 
dafür zu tragen, dass die vereinbarte 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
innerhalb des vereinbarten Ausgleichs-
zeitraums noch erbracht werden kann. 

Keine Minusstunden ohne Arbeits - 
pflicht 
Der Minusstundenabzug setzt immer 
eine Arbeitspflicht voraus, die nicht 
erfüllt wurde. Nach der Rechtsprechung 
ist für die Belastung eines Arbeitszeit-
kontos mit Minusstunden erforderlich, 
dass der Arbeitgeber diese Stunden im 
Rahmen einer verstetigten Vergütung 
entlohnt hat und die Arbeitnehmerin 
bzw. der Arbeitnehmer zur Nachleistung 
verpflichtet ist, weil sie bzw. er die in 
Minusstunden ausgedrückte Arbeitszeit 
vorschussweise vergütet erhalten hat.7 
Minusstunden und Entgeltabzug dürfen 
also nicht „kombiniert“ werden.

Besteht ein Anspruch auf Vergütung 
ohne Arbeitsleistung, dürfen grundsätz-
lich keine Minusstunden abgezogen 
werden. Relevant sind hier insbeson - 
dere § 616 BGB – „vorübergehende Ar-
beitsverhinderung“ (bzw. entsprechende 
tarifvertragliche Regelungen) – sowie die 
§§ 3 und 4 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes (EntgeltFG). 

Fallbeispiel
Eine Anästhesistin ist mit einer Arbeits- 
zeit von 10 Stunden wöchentlich ange-
stellt. Weder findet ein Tarifvertrag auf 

das Arbeitsverhältnis Anwendung, noch 
gibt es einen Betriebsrat. Sie wird in 
der Woche für Donnerstag und Freitag 
von 8 – 13 Uhr im Dienstplan eingeteilt. 
An den übrigen Wochentagen hat sie 
geplant frei. Nun erkrankt sie am Don-
nerstag und Freitag. Der Arbeitgeber hat 
für jeden Tag von Montag bis Freitag eine 
Sollarbeitszeit von 2 Stunden angenom-
men und damit in der Krankheitswoche 
für Montag, Dienstag und Mittwoch 6 
Minusstunden im Arbeitszeitkonto ein-
gebucht. Begründet wird dies mit dem 
Zeiterfassungssystem, das keine andere 
Variante ermöglicht. Darf er das?

Die Arbeitszeit ist durch den Dienstplan 
auf die 10 Stunden am Donnerstag und 
Freitag „konkretisiert“. Die Arbeitnehme-
rin hat also Anspruch auf Anrechnung 
der Arbeitszeit im Zeitkonto, die sie 
tatsächlich geleistet hätte, wenn sie 
gearbeitet hätte (sog. Anrechnungs-
grundsatz – „krank ist wie gearbeitet“). 
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitszeit-
konto 10 Stunden gutzuschreiben und 
dafür Entgeltfortzahlung zu leisten. Von 
diesem Anrechnungsgrundsatz darf ge-
mäß § 4 Abs. 4 EntgeltFG nur aufgrund 
Tarifvertrags abgewichen werden. Dann 
kann anstelle der tatsächlich ausgefal-
lenen Arbeitszeit beispielsweise auch die 
Anrechnung eines Durchschnittswerts 
(„Referenzwert“) erfolgen.

Fallvariante: Erkrankt die Anästhesistin 
nicht selbst, sondern fehlt sie am 
Donnerstag und Freitag wegen Erkran-
kung ihres Kindes, erhält sie einerseits 
Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V, an-
dererseits hat sie nach § 45 Abs. 3 SGB V  
Anspruch auf unbezahlte Freistellung 
von der Arbeitsleistung. Der Arbeitgeber 
muss die ausgefallenen Stunden nicht 
bezahlen, es besteht aber auch keine 
Arbeitspflicht. Folglich dürfen keine 
Minusstunden vom Arbeitszeitkonto ab-
gezogen werden. 

7 BAG, Urteil vom 26.01.2011, Az.: 5 AZR 819/09.

PLANEN SIE IHRE FORTBILDUNGEN FÜR 2023? 
„Recht am See“ im Yachthotel Prien am Chiemsee am 17. und 18. März 2023 
bietet Theorie und Praxis zum Thema KI und Kommunikation in Anästhesie, 
Intensiv- und Palliativmedizin. 
Informationen und Anmeldung: www.bda.de/fortbildung/recht-am-see-2023 

Berufshaftpflichtversicherung 

Die Berufshaftpflichtversicherung erfüllt zwei Aufgaben. Zum 
einen gewährt sie Ärzten Versicherungsschutz für berechtigte 
Haftpflichtansprüche von Patienten. Zum anderen wehrt sie unbe-
rechtigte Forderungen ab. Klagen Patienten auf Schadenersatz oder 
Schmerzensgeld, übernimmt der Haftpflichtversicherer zudem die 
Anwalts- und Verfahrenskosten. Ärzte müssen sich gemäß § 21 ihrer 
(Muster-)Berufsordnung hinreichend gegen Haftpflichtansprüche 
im Rahmen der beruflichen Tätigkeit versichern. Reicht der Versi-
cherungsschutz nicht aus, kann das Ruhen der Approbation gemäß 
§ 6 Bundesärzteordnung (BÄO) angeordnet werden. Zudem haften 
Ärzte bei unzureichender Absicherung mit ihrem Privatvermögen. 
Zum Zweck der Übersichtlichkeit wird auf die abgebildete Grafik 
„Szenarien nach einem Zwischenfall“ verwiesen.

Wie wird der Versicherungsbedarf ermittelt?
Zu Beginn der Weiterbildung wird geprüft, ob und gegebenenfalls 
in welchem Umfang Versicherungsbedarf besteht. Möglicherweise 
bieten Krankenhausträger oder Praxisinhaber bereits eine ausrei-
chende Absicherung. Ist dies nicht der Fall, benötigt der Arzt eine 
eigene Berufshaftpflichtversicherung. 
Bei der Prüfung des individuellen Versicherungsbedarfs wird 
zwischen dienstlicher Tätigkeit und Nebentätigkeit bzw. der so-
genannten gelegentlichen, außerdienstlichen ärztlichen Tätigkeit 
unterschieden.
Um den bestehenden Versicherungsschutz zu ermitteln, müsste 
der Arzt in Erfahrung bringen, 
›  ob und inwieweit er über seinen Arbeitgeber versichert ist und 
›  wie hoch die vereinbarte Deckungssumme ist. 
Darüber hinaus sollte der Weiterbildungsassistent angeben, ob 
und in welchem Umfang er außerhalb seiner dienstlichen Tätigkeit 
noch andere ärztliche Tätigkeiten übernimmt.

Wie erhalte ich ein risikogerechtes Versicherungsangebot?
Die Antworten auf diese Fragen können der Arzt oder sein 
Arbeitgeber auf dem Fragebogen zum Versicherungsbedarf für 
angestellte Ärzte vermerken. Liegt uns der ausgefüllte Frage-
bogen vor, ermitteln wir den restlichen Versicherungsbedarf 
und erstellen ein Angebot zu exklusiven Sonderkonditionen des 
BDA-Rahmenvertrages Berufshaftpflichtversicherung, der im 
Schadenfall eine Deckungssumme von 15 Mio. Euro für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden vorsieht. 
Ärzte sind durch ihre Mitgliedschaft im Berufsverband Deutscher 
Anästhesisten e. V. (BDA) grundsätzlich nicht automatisch be-
rufshaftpflichtversichert. Es gibt allerdings eine Ausnahme: die 
Gastarzthaftpflichtversicherung.

Gastarzthaftpflichtversicherung
Mit dieser Versicherung will der BDA seine Mitglieder fördern und 
bei Weiterbildungen unterstützen. Auch hier sind eine Deckungs-
summe von 15 Mio. Euro für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden und ein subsidiärer Versicherungsschutz vereinbart. 
Gastarzt im Sinne des Vertrages ist ein Arzt, der 
›  zur Erweiterung und Vertiefung seiner beruflichen Fähigkeiten 

oder zum Erlernen einer medizinischen Technik
›  unentgeltlich und nicht in hauptberuflicher Stellung in einer Arzt-

praxis, Klinik, Tagesklinik, einem medizinischen Versorgungs-
zentrum oder einem OP-Zentrum hospitiert, um die angestrebten 
Fertigkeiten zu erlernen. Dabei ist ein Gastarzt grundsätzlich 
weisungsgebunden und unter unmittelbarer und ständiger Auf-
sicht tätig.

Versicherungsschutz genießen BDA-Mitglieder für die Tätigkeit 
als Gastärzte auf dem Gebiet der Anästhesiologie im Inland, in 
den Staaten der Europäischen Union oder den Ländern Norwegen, 
Liechtenstein, Island oder der Schweiz – ausgenommen der 
Länder, in denen für die Tätigkeit eine Pflichtversicherung erfor-
derlich ist, jeweils bis zu acht Wochen im Jahr. (Besteht für die 
vom Weiterbildungsassistenten eingegangene ärztliche Tätigkeit 
eine eigene Versicherungspflicht, muss sich der Arzt vor Ort selbst 
versichern.)

Wie kann ich den Versicherungsschutz in Anspruch nehmen?
Der Weiterbildungsassistent und der gastgebende Arzt können 
den Versicherungsschutz nur in Anspruch nehmen, wenn die Gast-
arzttätigkeit vor Beginn dem BDA-Versicherungsreferat gemeldet 
wurde und die Ärzte Verbandsmitglieder sind.

Gruppenrechtsschutzversicherung
Der BDA hat für alle Mitglieder eine Gruppenrechtsschutzver-
sicherung für die berufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen 
abgeschlossen. 

Sie beinhaltet folgende Elemente:
› Strafrechtsschutz einschließlich Erste-Hilfe-Leistungen,
› Arbeitsgerichtsrechtsschutz für angestellte Ärzte beziehungs-
weise Verwaltungsrechtsschutz für beamtete Ärzte vom Zeitpunkt 
der gerichtlichen Wahrnehmung an 
› Sozialgerichtsrechtsschutz für Musterprozesse.

Die Absicherung besteht subsidiär, das heißt sie greift nur, wenn 
kein anderweitiger Versicherungsschutz existiert. Die Versicherung 
mit einer Versicherungssumme von 1 Mio. Euro gilt in Europa und 
den Mittelmeer-Anrainerstaaten. Für Sozial-Rechtsschutzfälle 
besteht indes nur Versicherungsschutz, wenn diese vor deutschen 
Sozialgerichten ausgetragen werden.

Versicherungsservice für  
Assistenzärzte in Weiter- 
bildung

Wenn Assistenzärzte sich für eine Weiterbildung zum 
Facharzt für Anästhesiologie entscheiden, sollten sie 
ihren Versicherungsschutz an den neuen Lebensab-
schnitt anpassen. Für die künftige ärztliche Tätigkeit 
benötigen sie aller Voraussicht nach eine andere Ab-
sicherung als bisher. Die folgenden Punkte können als 
Wegweiser dienen, ohne allerdings eine individuelle 
Prüfung zu ersetzen. 


